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Aufgabe 1: 

A ist kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes K von ihrem Freund B verlassen worden 

und lebt nun mit C zusammen. C hegt eine tiefe Abneigung gegen K, weil das Kind nicht von 

ihm stammt und er annimmt, aufgrund der Lebensgemeinschaft mit A zur Unterhaltszahlung 

für K verpflichtet zu sein. Um sich dieser Verpflichtung zu entziehen, beginnt er die A unter 

Druck zu setzen, dass es so nicht weitergehen könne und sie (A) sich zwischen ihm (C) und 

dem Kind (K) entscheiden müsse. Als A nachfragt, was er damit meine, schreit C die A an, sie 

solle „den Bastard beseitigen“, und verlässt die gemeinsame Wohnung. A gerät nun in 

panische Angst, von C verlassen, unter Umständen sogar misshandelt zu werden, wenn sie 

sich nicht seinem Verlangen fügt, und erstickt das vier Monate alte Kind (K) im Schlaf.  

Strafbarkeit von A und C nach §§ 211, 212 StGB? 

Aufgabe 2: 

A schuldet dem B 100 Euro. Als A auf wiederholtes Drängen des B nicht zahlt, ergreift B nach 

einer lautstarken Auseinandersetzung mit A dessen Notebook und lässt den völlig 

konsternierten A in dessen Wohnung zurück. Kurze Zeit später ruft B den A an und teilt ihm 

mit, dass er das Notebook nur gegen Zahlung von 100 Euro herausgeben werde. B geht dabei 

fest davon aus, dass A dieser Aufforderung nachkommen wird. 

A hält das Vorgehen des B für Diebstahl (§ 242 StGB). Hat er Recht? 

Zugelassene Hilfsmittel und Bearbeitungshinweise: Die Klausur ist als Open-Book-Klausur konzipiert, 

d.h. es dürfen neben den Gesetzestexten (StGB, StPO) auch Lehrbücher, Kommentare und eigene 

Aufzeichnungen verwendet werden. Die Klausur ist für eine Bearbeitung von 120 Minuten angelegt 

und in dieser Zeit anzufertigen (Bereitstellung der Aufgabe um 15 Uhr, Ende der Bearbeitungszeit um 

17 Uhr), wobei (zur Vermeidung technischer Probleme und Ermöglichung einer zeitlich "entzerrten" 

Einreichung) ein Zeitfenster von einer Stunde (d.h. bis 18 Uhr) zur Verfügung steht, um die Arbeiten 

eingescannt zu übermitteln. Die Klausuren müssen handgeschrieben sein, eingescannt werden und in 

einer einheitlichen PDF-Datei (in möglichst niedriger Auflösung) unter folgendem Link hochzuladen:  

https://uni-bonn.sciebo.de/s/PpUhyFSiW5cLSA6 

Die Datei ist mit dem Nachnamen des AG-Leiters und der eigenen Matrikel-Nummer zu benennen 

([AG-Leiter]__[Matrikelnr.]_Probeklausur_StrafrechtII.pdf). Es wird die Verwendung einer 

Dokumenten-Scanner-App empfohlen; siehe z.B. smallpdf oder pdf24 mit zugehörigen Links: 

smallpdf.com/de/pdfs-zusammenfuegen tools.pdf24.org/de/pdf-zusammenfuegen 

https://uni-bonn.sciebo.de/s/PpUhyFSiW5cLSA6
https://smallpdf.com/de/pdfs-zusammenfuegen
https://tools.pdf24.org/de/pdf-zusammenfuegen

